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17. Gesetz: Wiener Veranstaltungsgesetz; Änderung 

17. 
Gesetz vom 27. März 1981, mit dem das Wie

ner V cranstaltungsgesetz geändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Das Wiener Veranstaltungsgesetz, LGBL für 
Wien Nr. 1211971, in der Fassung LGBL 
Nr. 22/1976 wird wie folgt geänden: 

L § 5 Abs. 1Z4 hat zu lauten: 

n4. andere musikalische Darbietungenl wenn sie 
in Gastgewerbebetrieben, Buschenschenken oder 
unentgeltlich auf den durch Verordnung bestimm
ten öffentlichen Musizierplätzen (Abs. 3) durchge
führt werden.'1 

2. Dem § 5 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

„(3) Zur Belebung von vornehmlich dem Fuß
gängerverkehr vorbehah.enen Flächen im freien 
kann der Magistrat nach Anhörung des örtlich 
zuständigen Bezirksvorstehers und der Bundespoli
zeidlrektion Wien durch Verordnung öffentliche 
Musizierplätze unter Bedachtnahme auf eine rnög~ 
liehst geringe Belästigung der Umgebung und die 
Aufrechterhaltung der Ordnung in örtlicher und 
zeitlicher Hinsicht bestimmen und zur Wahrung 
dieser Interessen die Benützungsbedingungen hin
sichtlich Art, Umfang und Dauer der Veranstaltun
gen festlegen. Auf diese Veranstaltungen sind ledig
lich jene Vorschriften anzuwenden, dle fur Veran
staltungen, an denen nur bis zu 30 Personen teil
nehmen können, gelten, Die Besrimmungen des § 4 
finden keine Anwendung." 

3. Dem§ 25 ist folgender Abs. 6 anzufügen: 

„(6) Ergibt sich> daß eine nicht konzessions
pflichtige Veranstaltung aus sicherheitspolizeilichen 
Gründen einer besonderen Überwachung bedarf, 
so hat die BundespolJzeidirektion Wien mit 
Bescheid im notwendigen Ausmaß eine Überwa
chung durch Organe des öffentlichen SicherheitS
dienstes anzuordnen oder auf Ansuchen des Veran
stalters zu bewilligen," 

4. § 32 Abs. 1 Z l hat zu lauten: 

H 1. wer eine anmeldepflichtige Veranstaltung 
ohne rechtswirksame Anmeldung oder eine konzes
sionspflichtige Veranstaltung ohne behördliche 
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Bewilligung durchführt oder wer eine verbotene 
Veranstaltung ausgenommen das Bette]musizie
ren (§ 30 Abs. 1 Z 3) - abhält," 

5. § J2 Abs. l Z 3 hat zu lauten: 

„3. wer in anderer als der unter Z 1 und 2 sowie 
der in Abs. 2 a bezeichneten Weise die ihn als Ver
anstalter oder Geschäftsführer gemäß § 2B treffen
den Handlungs- und Unterlassungspflichten ver
letzt/' 

6. Nach § 32 Abs. 2 ist folgender Abs. 2 a einzu
fügen: 

„(2 a) Eine Verwaltungsübertretung begeht und 
ist mit einer Geldstrafe bls zu 3 000 S, im Nichtein
bringungsfall mit einer Ersatzarreststrafe bis zu 
einer Woche zu bestrafen, 

1. wer bei musikalischen Darbietungen auf 
öffentlichen Musizierplätzen (§ 5 Abs. 3) als 
Veranstalter oder Mirwlrkender den filr diese 
Plätze festgelegten Benützungsbedingungen 
zuwiderhandelt, 

2. wer bei musikalischen Darbiewngen auf 
öffentlichen Musizierplätzen eine gemäß § 25 
Abs. 2 an ihn ergangene Anordnung nicht 
befolgt, 

3. wer eine verbotene Veranstaltung gemäß§ 30 
Abs. l Z 3 (Bettdmusizieren) abhält.'' 

7. Im § 35 Abs. l hat der zweite Satz zu entfal
len. 

8. Dem§ 35 Abs. 2 ist folgende Z 4 anz.ulügen: 

„4, die Bestimmung von öffentlichen Musizier
plätzen (§ 5 Abs. 3) und das Festlegen von 
Benützungsbedingungen für diese." 

9. Dem § 35 Abs. 2 ist folgender Abs. 3 anzulü
gen; 

„(3) Der Bundespolizeidirektion Wien obliegt: 
l. die Abgabe von Stellungnahmen (§ 5 Abs. 2 

und 3, § 8 Abs. 4, § 18 Abs. 5, § 19 Abs. 4 und 
§ 26 Abs. 4), 

2. die Abgabe von Äußerungen (§ 18 Abs. 5), 
3. das Recht der Berufung gegen Konzessions

verleihungen (§ 18 Abs. 5), 
4. die Abgabe von Ernennungsvorschlägen (§ 22 

Abs. 2), 
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